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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.02.2021 öffentlich 

 Ausschuss für Bildung und Kultur 23.03.2021 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

im September 2020 wurden die Erfurter Schulen nach ihrem Bedarf an iPads und Microsoft Tablets 

befragt. Nun erfolgt durch eine Erfurter Schule eine Datenerfassung zur Hardware-Ausstattung der 

Schüler, vgl. Abbildung im Anlagenverzeichnis. 

 

Es wird daher um Beantwortung der folgenden Fragen gebeten: 

 

1. Ist der Stadt Erfurt der vollständige Hardware-Bedarf, insb. an Smartphones, Tablets, 

Webcams, Laptops, PCs, Druckern, Scannern und Kameras, aller Erfurter Schulen bekannt 

und wenn nicht, von welchen Schulen fehlt der Stadtverwaltung eine Bedarfsmeldung? 

2. Wie erklärt sich die Stadtverwaltung die (erneute) Abfrage durch mindestens eine Erfurter 

Schule und ist bekannt, welche Erfurter Schulen eine solche Datenerfassung erheben? 

3. Sind zur Deckung des vollständigen Hardware-Bedarfs, insb. an Smartphones, Tablets, 

Webcams, Laptops, PCs, Druckern, Scannern und Kameras, Zuschüsse geplant? 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

Die Inhalte der nachfolgenden Anlagen dürfen im DV-Verfahren KSD gespeichert und verarbeitet 

werden. Die benannte Anlage zur Drucksache ist im Eigentum des Unterzeichners, frei von Rechten 

Dritter und unterliegt keinen datenschutzrechtlichen Einschränkungen. Sollte die Anlage nicht im 

Eigentum des Unterzeichners sein,  erklärt er hiermit, dass ihm die Einwilligung der Nutzung der 

Anlagen für das DV –Verfahren KSD vom Urheber vorliegt. Der Unterzeichner stellt die 

  

 

Fraktion AfD, Herr Schlösser und Herr Erfurth 

    

Titel der Drucksache: 

Datenerfassung der zur Verfügung stehenden 
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Landeshauptstadt Erfurt von etwaigen, aus der Veröffentlichung im jeweiligen Informationssystem 

resultierenden, Forderungen Dritter frei. 

x Die Anlage kann für das Bürgerinformationssystem freigegen werden. 

 

 

 

 

 

 

01.02.2021, gez. i. A. xxxxxxxxx 

Datum, Unterschrift 
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